
Warendorfer Sportunion e.V.
48212 Warendorf, Postfach 111025, Telefon 02581/61977

NAME: VORNAME:

WOHNORT: STRASSE:

GEB.-DATUM: TELEFON:

Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Warendorfer Sportunion. Ich möchte als Mitglied der Abteilung

am Vereinsleben teilnehmen.

Ort/Datum:
(Unterschrift Antragsteller)

(Bei minderjähr. Antragsteller: Unterschrift Erziehungsber.)

Ummeldeantrag
(NUR BEI EINER BEREITS BESTEHENDEN WSU-MITGLIEDSCHAFT AUSFÜLLEN!)

Ich möchte der Abteilung                                                                                                                beitreten.

Zur Zeit bin ich Mitglied der WSU-Abteilung

Diese Mitgliedschaft soll weiterhin bestehen bleiben. JA:                NEIN:

Ort/Datum:
(Unterschrift wie Aufnahmeantrag)

Ermächtigung zum Beitragseinzug

NAME: VORNAME:

WOHNORT: STRASSE:

GEB.-DATUM:

Der Warendorfer Sportunion e.V. wird hierdurch gestattet, den Vereinsbeitrag vierteljährlich von meinem/
unserem Girokonto abzubuchen.

BANKVERB.                                          KTO.-NR.                                      BLZ

Diese Ermächtigung gilt bis zum schriftlichen Widerruf bei Rückgabe des Mitgliedsausweises.

Ort/Datum:
(Unterschrift wie Aufnahmeantrag)



Informationen zu WSU-Beiträgen

ZAHLUNGSWEISE
Die Mitgliederbeiträge werden grundsätzlich im Bankeinzugsverfahren erhoben. In begründeten Fällen sind
andere Zahlungsweisen zulässig.

ZAHLUNGSTERMINE
Die Beiträge werden quartalsweise erhoben und zu Beginn des Quartals (Januar/April/Juli/Oktober) von
Ihrem Konto abgebucht.

BEITRAGSRECHNUNG
Bei Zahlung der Beiträge über Beitragsrechnungen sind die angegebenen Zahlungstermine einzuhalten.
Entstandene Portokosten und Gebühren für Rücklastschriften hat das Mitglied zu tragen.

ZAHLUNGSVERZUG
Nach Überschreiten von Zahlungsterminen beginnt das Mahnverfahren. Sollte das Verfahren nicht die
Begleichung der Rückstände zur Folge haben, erlischt die Mitgliedschaft.

LASTSCHRIFTRÜCKGABEN
Kosten, die durch Lastschriftrückgaben im Bankeinzugsverfahren entstehen, werden dem Mitglied zuzüglich
weiterer Kosten (Porto usw.) in Rechnung gestellt.

BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT IN DER WSU
Die Beendigung der Mitgliedschaft wird jeweils zum Ende des Quartals wirksam. Eine Abmeldung durch
Rückgabe der Beitragslastschrift ist nicht möglich. Die Abmeldung hat vielmehr schriftlich unter Rückgabe des
Mitgliedsausweises zu erfolgen.

ANMERKUNG
Rückständige Beiträge setzen die Sportversicherung außer Kraft. Übungsleiter und Trainer sind daher 
gehalten, bei Vereinsmitgliedern, die sich im Beitragsrückstand befinden, auf die Nichtteilnahme an Übungs-
stunden und Wettkämpfen zu achten. - Weiterer Hinweis: Ein stillschweigendes Fernbleiben von den Übungs-
stunden führt ohne formgerechte Abmeldung nicht zur Beendigung der Mitgliedschaft.


